
  

 

 
Bisherige Fassungen von Artikel 12 Covid-19-Gesetz 
 

Fassung vom 
26.9.12.2020 

Vernehmlassungsvorlage v. 18.11. 
2020 (Basis für LRB § 336/2020) 

Fassung vom 18.12.2020 (heute gel-
tendes Recht) 

Art. 12 Härtefall-Mass-
nahmen für Unterneh-
men  
1 Der Bund kann auf An-
trag eines oder mehrerer 
Kantone Unternehmen, 
die aufgrund der Natur 
ihrer wirtschaftlichen Tä-
tigkeit von den Folgen 
von Covid-19 besonders 
betroffen sind, insbeson-
dere Unternehmen in der 
Wertschöpfungskette der 
Eventbranche, Schau-
steller, Dienstleister der 
Reisebranche sowie tou-
ristische Betriebe, in Här-
tefällen finanziell unter-
stützen, sofern sich die 
Kantone zur Hälfte an 
der Finanzierung beteili-
gen. Ein Härtefall liegt 
vor, wenn der Jahresum-
satz unter 60 Prozent 
des mehrjährigen Durch-
schnitts liegt. Die ge-
samte Vermögens- und 
Kapitalsituation ist zu be-
rücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 12 Härtefallmassnahmen für Unter-
nehmen: Voraussetzungen  
 
1 Der Bund kann auf Antrag eines oder 
mehrerer Kantone Massnahmen dieser 
Kantone für Unternehmen unterstützen, 
die aufgrund der Natur ihrer wirtschaftli-
chen Tätigkeit von den Folgen von Co-
vid-19 besonders betroffen sind und ei-
nen Härtefall darstellen, insbesondere 
Unternehmen in der Wertschöpfungs-
kette der Eventbranche, Schausteller, 
Dienstleister der Reisebranche, Gastro-
nomie- und Hotelleriebetriebe sowie 
touristische Betriebe, sofern sich die 
Kantone wie folgt an der Finanzierung 
beteiligen:  
 

a. zu 50 Prozent an den Härtefallmass-
nahmen, die mit dem ersten Teil der Fi-
nanzhilfen in der Höhe von 400 Millio-
nen Franken finanziert werden;  

b. zu 20 Prozent an den Härtefallmass-
nahmen, die mit dem zweiten Teil der 
Finanzhilfen in der Höhe von 600 Millio-
nen Franken finanziert werden.  
 
 
 
 
 
 
 
1bis Ein Härtefall nach Absatz 1 liegt 
vor, wenn der Jahresumsatz unter 60 
Prozent des mehrjährigen Durch-
schnitts liegt. Die gesamte Vermögens- 
und Kapitalsituation ist zu berücksichti-
gen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Die reduzierte prozentuale Beteili-
gung eines Kantons nach Absatz 1 
Buchstabe b kommt erst zur Anwen-
dung, wenn der Kanton seinen Anteil 
am ersten Teil der Finanzhilfen nach 
Absatz 1 Buchstabe a ausgeschöpft 
hat.  
 
 
 
 
 

Art. 12 Härtefallmassnahmen für Unter-
nehmen: Voraussetzungen 
 
1 Der Bund kann auf Antrag eines oder 
mehrerer Kantone Massnahmen dieser 
Kantone für Unternehmen unterstützen, 
die aufgrund der Natur ihrer wirtschaftli-
chen Tätigkeit von den Folgen von Co-
vid-19 besonders betroffen sind und ei-
nen Härtefall darstellen, insbesondere 
Unternehmen in der Wertschöpfungs-
kette der Eventbranche, Schausteller, 
Dienstleister der Reisebranche, Gastro-
nomie- und Hotelleriebetriebe sowie 
touristische Betriebe, sofern sich die 
Kantone wie folgt an der Finanzierung 
beteiligen:  
 
a. zu 50 Prozent an den Härtefallmass-
nahmen, die mit dem ersten Teil der Fi-
nanzhilfen in der Höhe von 400 Millio-
nen Franken finanziert werden;  
 
b. zu 20 Prozent an den Härtefallmass-
nahmen, die mit dem zweiten Teil der 
Finanzhilfen in der Höhe von 600 Millio-
nen Franken finanziert werden;  
 
c. zu 33 Prozent an Härtefallmassnah-
men, die mit dem dritten Teil der Fi-
nanzhilfen in der Höhe von maximal 
750 Millionen Franken finanziert wer-
den. 
 
1bis Ein Härtefall nach Absatz 1 liegt 
vor, wenn der Jahresumsatz unter 60 
Prozent des mehrjährigen Durch-
schnitts liegt. Die gesamte Vermögens-
und Kapitalsituation ist zu berücksichti-
gen sowie der Anteil an nicht gedeckten 
Fixkosten. 
 
1ter Die Gewährung einer Härtefall-
massnahme setzt voraus, dass das un-
terstützte Unternehmen für das ent-
sprechende Geschäftsjahr keine Divi-
denden und Tantiemen ausschüttet o-
der deren Ausschüttung beschliesst so-
wie keine Rückerstattung von Kapital-
einlagen vornimmt oder beschliesst. 
 
2 Die reduzierte prozentuale Beteili-
gung eines Kantons nach Absatz 1 
Buchstabe b kommt erst zur Anwen-
dung, wenn der Kanton seinen Anteil 
am ersten Teil der Finanzhilfen nach 
Absatz 1 Buchstabe a ausgeschöpft 
hat. Die prozentuale Beteiligung eines 
Kantons nach Absatz 1 Buchstabe c 
kommt erst zur Anwendung, wenn der 
Kanton seinen Anteil am zweiten Teil 
der Finanzhilfen nach Absatz 1 Buch-
stabe b ausgeschöpft hat.  
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2 Die Unterstützung setzt 
voraus, dass die Unter-
nehmen vor Ausbruch 
von Covid-19 profitabel 
oder überlebensfähig wa-
ren und sie nicht bereits 
andere Finanzhilfen des 
Bundes erhalten haben. 
Diese Finanzhilfen 
schliessen die Kurzar-
beitsentschädigungen, 
die Entschädigung des 
Erwerbsausfalls sowie 
die gestützt auf die Co-
vid-19- Solidarbürg-
schaftsverordnung vom 
25. März 202011 ge-
währten Kredite nicht mit 
ein.  
 
 
 
3 Der Bund kann im 
Sinne einer Härtefallre-
gelung A-Fonds-perdu-
Beiträge an die betroffe-
nen Unternehmen aus-
richten.  
 
4 Der Bundesrat regelt 
die Einzelheiten in einer 
Verordnung. 
 
 

 
2bis Die Unterstützung durch den Bund 
setzt voraus, dass die Unternehmen vor 
dem Ausbruch von Covid-19 profitabel 
oder überlebensfähig waren und dass 
sie nicht Anspruch auf andere Covid-
19-Finanzhilfen des Bundes haben. 
Diese Covid-19-Finanzhilfen schliessen 
die Kurzarbeitsentschädigungen, die 
Entschädigungen des Erwerbsausfalls 
sowie die gestützt auf die Covid-19-So-
lidarbürgschaftsverordnung vom 25. 
März 20204 gewährten Kredite nicht mit 
ein. 

 
2bis Die Unterstützung durch den Bund 
setzt voraus, dass die Unternehmen vor 
dem Ausbruch von Covid-19 profitabel 
oder überlebensfähig waren und dass 
sie nicht Anspruch auf andere Covid-
19-Finanzhilfen des Bundes haben. 
Diese Covid-19- Finanzhilfen schlies-
sen die Kurzarbeitsentschädigungen, 
die Entschädigungen des Erwerbsaus-
falls sowie die gestützt auf die Covid-
19-Solidarbürgschaftsverordnung vom 
25. März 2020 und das Covid-19-Soli-
darbürgschaftsgesetz vom 18. Dezem-
ber 2020 gewährten Kredite nicht mit 
ein.  
 
2ter Wenn die Tätigkeiten eines Unter-
nehmens klar abgegrenzt sind, muss es 
ermöglicht werden, verschiedene Arten 
von Beihilfen zu gewähren, sofern es 
keine Überlappungen gibt.  
 
3 Der Bund kann im Sinne einer Härte-
fallregelung A-Fonds-perdu-Beiträge an 
die betroffenen Unternehmen ausrich-
ten.  
 
4 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten 
in einer Verordnung, wobei er Unter-
nehmen berücksichtigt, die im Durch-
schnitt der Jahre 2018 und 2019 einen 
Umsatz von mindestens 50 000 Fran-
ken erzielt haben.  
 
5 Für Unternehmen, die aufgrund von 
Massnahmen des Bundes oder der 
Kantone zur Eindämmung der Covid-
19-Epidemie ihren Betrieb ab dem 1. 
November 2020 für mehrere Wochen 
schliessen müssen oder die während 
dieser Dauer in der betrieblichen Tätig-
keit erheblich eingeschränkt werden, 
kann der Bundesrat die Anspruchsvo-
raussetzungen für die Unternehmen 
nach diesem Artikel lockern.  
 
6 In Ergänzung zu den Finanzhilfen 
nach Absatz 1 kann der Bund beson-
ders betroffenen Kantonen Zusatzbei-
träge an kantonale Härtefallmassnah-
men in der Höhe von höchstens 750 
Millionen Franken leisten, ohne dass 
sich die Kantone an diesen Zusatzbei-
trägen finanziell beteiligen. Der Bun-
desrat regelt die Einzelheiten. 

 

 


